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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein trägt den Namen „Turnier-Tanz-Club Schwarz-Gold Moers e.V.“. 

2. Der Verein ist am 22.01.1963 aus dem „TTK Schwarz-Gold Moers“ hervorgegangen und 
wurde am 13.07.1964 in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Moers eingetragen. 

3. Der Verein hat seinen Sitz in Moers. 

4. Der Verein ist Mitglied des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen (TNW) im Landes-
Sportbund Nordrhein-Westfalen (LSB) und wird diese Mitgliedschaft beibehalten. 

5. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. Zweck des Vereins ist die 
Förderung des Sports. 

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Pflege und Förderung des Amateur-
Turniertanzsports, Veranstaltungen sowie durch tanzsportliche Übungen und Wettkämpfe. Die 
Unterstützung der Jugendarbeit im Rahmen der Sportjugend Nordrhein-Westfalen und die 
Förderung des tanzsportlichen Nachwuchses betrachtet der Verein als seine besondere 
Aufgabe. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

4. Der Verein verfügt über eine eigene Jugendabteilung, der alle Mitglieder bis zur Vollendung 
des 21. Lebensjahres angehören. 

Die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über die 
Verwendung der ihr zufließenden Mittel. Das Nähere regelt die Jugendordnung. Der/die 
Vorsitzende ist Mitglied des Vereinsvorstandes. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 

2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches Aufnahmegesuch 
zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Die 
Aufnahme erfolgt durch den geschäftsführenden Vorstand. Ein Aufnahmeantrag kann ohne 
Angabe von Gründen vom Gesamtvorstand abgelehnt werden.  

3. Im Falle der Ablehnung hat der Antragsteller das Recht, innerhalb von einem Monat nach 
Bekanntgabe der Entscheidung die Mitgliederversammlung anzurufen, die endgültig 
entscheidet. 

 

§ 4 Verlust oder Änderung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlicht durch: a) Austritt, b) Tod, c) Ausschluss aus dem Verein, d) 
Auflösung des Vereins. 

2. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum 
Schluss eines Kalendermonats unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen zulässig.  

3. Bei einer Änderung der aktiven in eine passive Mitgliedschaft gilt Absatz 2 entsprechend. 
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§ 5 Maßregelungen 

1. Gegen ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Gesamtvorstand: 

a. wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtung, 

b. wegen Zahlungsrückständen mit Beiträgen von mehr als drei Monatsbeiträgen trotz 
Mahnung, 

c. wegen schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder wegen groben 
unsportlichen Verhaltens, 

d. wegen unehrenhafter Handlungen 

folgende Maßnahmen verhängt werden: 

a. Verweis, 

b. zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den 
Veranstaltungen des Vereins,  

c. Ausschluss aus dem Verein. 

2. Im Falle einer Maßregelung hat das Mitglied das Recht, innerhalb von einem Monat nach 
Zustellung des Bescheides die Mitgliederversammlung anzurufen, die endgültig entscheidet. 
Die Anrufung hat aufschiebende Wirkung. 

 

§ 6 Beiträge 

1. Der monatliche Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden jährlich von der 
Mitgliederversammlung festgelegt. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

3. Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

4. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins nicht mehr als 
ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen 
zurück.  

 

§ 7 Haftung 

Der Verein haftet gemäß §§ 31, 42 Abs. 2, Ziffer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 

 

§ 8 Stimmrecht und Wählbarkeit 

1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins ab vollendetem 14. Lebensjahr. 

2. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung und der 
Jugendversammlung jederzeit als Gäste teilnehmen. 

3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Stimmübertragung ist zulässig, jedoch 
darf ein stimmberechtigtes Mitglied nur noch ein weiteres Mitglied vertreten. Das Stimmrecht 
eines Minderjährigen wird durch seine gesetzlichen Vertreter ausgeübt. Der Minderjährige 
kann persönlich abstimmen, wenn er vor Beginn der Abstimmung eine schriftliche 
Ermächtigung seiner gesetzlichen Vertreter vorlegt. Juristische Personen üben das 
Stimmrecht durch ihre gesetzlichen Vertreter aus. 

4. In den Gesamtvorstand können alle volljährigen und voll geschäftsfähigen Mitglieder des 
Vereins gewählt werden. Der Jugendsprecher darf zur Zeit seiner Wahl das 21. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben.  
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§ 9 Vereinsorgane 

1. Die Organe des Vereins sind: 

a. die Mitgliederversammlung 

b. der Vorstand 

2. Die Mitgliederversammlung und der Vorstand haben das Recht, für besondere Zwecke 
Ausschüsse einzusetzen. 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie bestimmt 
Satzungsänderungen und den Haushaltsplan. Sie setzt die Mitgliederbeiträge fest und wählt 
alle zwei Jahre die Mitglieder des Vorstands und die Kassenprüfer. 

2. In den ersten 3 Monaten eines jeden Jahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) statt. 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit 
entsprechender Tagesordnung einzuberufen: 

a. wenn es der Gesamtvorstand beschließt, 

b. wenn es ein Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe schriftlich beim Vorstand beantragt, 

c. wenn es ein Antragsteller, dessen Aufnahmegesuch der Gesamtvorstand abgelehnt 
hat oder ein Mitglied, gegen das der Gesamtvorstand eine Maßregelung verhängt hat, 
schriftlich beim Vorstand beantragt. 

4. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand schriftlich einberufen. Zwischen dem 
Tage der Aushändigung der Einladung oder ihrer Aufgabe zur Post (Poststempel) und dem 
Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. 

5. Mit der Einladung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Diese muss bei der ordentlichen 
Mitgliederversammlung folgende Punkte enthalten: 

a. Bericht des Vorstandes 

b. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 

c. Haushaltsplan 

d. Entlastung des Vorstandes 

e. Wahlen, soweit diese erforderlich sind 

f. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

g. Festsetzung der monatlichen Mitgliederbeiträge und der außerordentlichen Beiträge 

 

6. Den Vorsitz bei Mitgliederversammlungen führt der erste Vorsitzende, der zweite Vorsitzende 
oder ein von der Versammlung gewählter Vertreter. 

7. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
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8. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
gefasst. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. 

Satzungsänderungen können nur mit Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich. Die 
Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen. Eine Änderung der 
Satzung, durch die der in §2 festgelegte gemeinnützige Zweck des Vereins berührt wird, ist 
unzulässig. 

 

9.  Anträge können gestellt werden: 

a. von den Mitgliedern 

b. vom Vorstand 

10. Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 7 Tage vor 
der Versammlung schriftlich beim 1. Vorsitzenden eingegangen sind. Später eingehende 
Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit 
bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, dass die Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschließt, dass der 
Antrag als Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen wird. Ein Antrag auf 
Änderung der Satzung oder des Zwecks des Vereins kann nicht als Dringlichkeitsantrag 
behandelt werden. 

11. Wahlen erfolgen geheim, wenn mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied dies beantragt. 
Sonstige Abstimmungen erfolgen offen. 

 

§ 11 Mitarbeiterkreis 

Zum Mitarbeiterkreis gehören 

a. die Mitglieder des Gesamtvorstandes 

b. die Sprecher der Kreise sowie die Jugendsprecher 

c. die Übungsleiter 

d. die Festausschussmitglieder 

e. die Kassenprüfer 

f. die Ausschussmitglieder 

g. der Sprecher der Aktiven 
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§ 12 Vorstand 

1. Der Gesamtvorstand setzt sich zusammen aus: 

a. 1. Vorsitzender 

b. 2. Vorsitzender (Sozialwart) 

c. Schatzmeister 

d. Schriftführer 

e. Sportwart 

f. Jungendwart 

g. Pressewart 

 

2. Den geschäftsführenden Vorstand bilden: 

a. der 1. Vorsitzender 

b. der 2. Vorsitzender 

c. der Schatzmeister 

d. der Sportwart 

 

3. Vorstand im Sinne des §26 BGB ist der geschäftsführende Vorstand. Der Verein wird 
gerichtlich und außergerichtlich von 2 Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands 
vertreten.  

Im Innenverhältnis wird der Verein durch den 1. Vorsitzenden vertreten. Im Verhinderungsfall 
üben die übrigen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands ihre Vertretungsvollmacht in 
der Reihenfolge b – d § 12, Abs. 2 der Satzung aus. 

4. Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen leitet der 1. Vorsitzende. Er tritt 
zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder 3 Vorstandsmitglieder es 
beantragen. Er wird beschlussfähig, wenn die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. 
Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Gesamtvorstand berechtigt, ein neues 
Mitglied kommissarisch bis zur nächsten ordentlichen Wahl zu berufen. An den Sitzungen des 
Gesamtvorstandes kann der Sprecher der Aktiven und ein Sprecher der übrigen Mitglieder 
beratend teilnehmen.  

5. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören: 

a. die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung 
von Anregungen des Mitarbeiterkreises, 

b. die Bewilligung von Ausgaben im Rahmen des Haushaltsplanes, 

c. die Verhängung von Maßregelungen gegen Mitglieder 

6. Der geschäftsführende Vorstand ist für die einfachen Geschäfte der laufenden Verwaltung des 
Vereins zuständig. Er ist ferner zuständig für die Aufgaben, die aufgrund ihrer Dringlichkeit 
einer schnellen Erledigung bedürfen. Im Falle einer Dringlichkeitsentscheidung ist die 
Angelegenheit dem Gesamtvorstand in der darauffolgenden Sitzung vorzulegen. Der 
Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden Vorstandes zu unterrichten. 

7. Die Mitglieder es Gesamtvorstandes haben das Recht, an allen Sitzungen des 
Vereinsjugendtages, der Abteilungen und der Ausschüsse beratend teilzunehmen. 
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§ 13 Protokollierung 

Über die Mitgliederversammlung, die Sitzungen des Gesamtvorstandes sowie der Jugend- 
und Turnierpaarversammlung und deren Beschlüsse ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das 
vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
Dem Vorstand ist ein Exemplar des Protokolls auszuhändigen. 

 

§ 14 Wahlen 

1. Die Mitglieder des Vorstandes sowie die Kassenprüfer werden auf Dauer von 2 Jahren von 
der Mitgliederversammlung gewählt. Der Jugendwart wird vom Vereinsjugendtag nach 
Maßgabe der Jugendordnung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Der Jugendwart muss von 
der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit bestätigt werden. Die Sprecher der Kreise, 
der Sprecher der Aktiven und die Jugendsprecher werden von den Mitgliedern auf die Dauer 
von 2 Jahren gewählt. Die Festausschussmitglieder werden von den Mitgliedern des 
Mitarbeiterkreises auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

2. Die Gewählten bleiben solange im Amt, bis die Nachfolger gewählt sind. Wiederwahl ist 
zulässig. 

3. Misstrauensanträge können von jedem Mitglied gestellt werden. Über die Berechtigung von 
Misstrauensanträgen gegen Vorstandsmitglieder und Kassenprüfer ist in einer 
Mitgliederversammlung zu entscheiden. 

 

§ 15 Kassenprüfung 

Die Kasse wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfer 
geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht. Sie beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der Geschäfte die Entlastung des Gesamtvorstandes. 

 

§ 16  Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur ein Punkt 
„Auflösung des Vereins“ stehen. 

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es: 

a. der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder 
beschlossen hat, 

b. von 3 Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wird. 

3. Bei einer Auflösung des Vereins fällt sein Vermögen an die Sporthilfe e.V., das Sozialwerk 
des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, Duisburg, die es ausschließlich und unmittelbar 
zur Förderung des Sports zu verwenden hat. 

 

 

Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 07.03.2006 genehmigt. 


